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D e r  G e m e i n d e r a t  v o n  H o r w  b e s c h l i e s s t  

1. Grundsatz 

1.1. Vereins- und Jubiläumsbeiträge werden nur an Vereine im Sinne von Art. 60 ff. Schweize-
risches Zivilgesetzbuch (ZGB)1 gewährt, die sich um das Gemeinwohl oder die Nach-
wuchsförderung kümmern, öffentliche Angebote und Dienstleistungen erbringen und de-
ren Vereinsmitgliedschaft allen offensteht. 

 
1.2. Damit ein Beitrag gesprochen werden kann, sind folgende Unterlagen bis 31. Oktober 

des laufenden Jahres einzureichen: 

 Gesuch 

 Statuten (bei erstmaliger Gesucheinreichung sowie bei Statutenänderungen) 

 Komplette Adressliste aller Mitglieder 
 
1.3. Die Beiträge werden wie folgt an Horwer und an auswärtige Vereine ausgerichtet: 

 Ein Verein mit 50 % oder mehr in Horw wohnhaften Mitgliedern erhält 100 % des or-
dentlichen Beitrages. 

 Ein Verein mit 26 – 49 % in Horw wohnhaften Mitgliedern erhält 50 % des ordentlichen 
Beitrages. 

 Ein Verein mit 10 – 25 % in Horw wohnhaften Mitgliedern erhält 25 % des ordentlichen 
Beitrages. 

 Ein Verein mit weniger als 10 % in Horw wohnhaften Mitgliedern erhält keinen Beitrag. 
 

Der Sitz des Vereins bleibt dabei unberücksichtigt. 

2. Vereinsbeitrag 

Vereinsbeiträge werden gemäss folgenden Kriterien ermittelt: 
 
2.1 Die Vereine werden eingeteilt in folgende Gruppen: 

 Kleiner Verein: 3 bis 19 Mitglieder 

 Mittlerer Verein: 20 bis 99 Mitglieder 

 Grosser Verein: >100 Mitglieder 
 

2.2 Jährliche Beiträge, unter Berücksichtigung von Ziffer 1.3: 

 Kleiner Verein: mind. Fr. 200.00 

 Mittlerer Verein: mind. Fr. 350.00 

 Grosser Verein: mind. Fr. 500.00 
 

2.3 Horwer Quartier- und Ortsvereine erhalten, unabhängig ihrer Grösse, einen Jahresbeitrag 
von Fr. 300.00. 

3. Jubiläumsbeitrag 

3.1. Ein Beitrag an ein Vereinsjubiläum wird gewährt, wenn das Jubiläum vom Verein offiziell 
gefeiert und der Gemeinderat dazu eingeladen wird. 
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3.2. An Vereinsjubiläen werden folgende Beiträge, unter Berücksichtigung von Ziffer 1.3, aus-
gerichtet: 

 Kleiner Verein: Fr. 500.00 

 Mittlerer Verein: Fr. 1'000.00 

 Grosser Verein: Fr. 1'500.00 
 

3.3. Als Jubiläum gelten 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 Jahre usw. 
 

3.4. Feiert ein Verein das 100-jährige, 200-jährige etc. Jubiläum, verdoppelt sich der Jubilä-
umsbeitrag.  

4. Naturalgaben 

Der Gemeinderat kann auch Naturalgaben bestimmen. 

5. Ausnahmen 

Bei besonderen Jubiläen oder besonders aktiven Vereinen kann der Gemeinderat Ausnah-
men bewilligen. 

6. Schussbestimmungen 

Diese Richtlinien treten auf den 1. Januar 2019 in Kraft. Sie ersetzen die Richtlinien über Bei-
träge an Vereinsjubiläen vom 17. Juni 1999. 

Horw, 25. Oktober 2019 
 
 
 
 
Ruedi Burkard Irene Arnold 
Gemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiberin 
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T a b e l l e  
Änderungen der Richtlinien über Vereinsbeiträge und Beiträge an Vereinsjubiläen vom 

25. Oktober 2018 

Nr. der Änderung Datum Geänderte Stellen Art der Änderung 

Keine    
 


